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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Splitting
fcü werde im «äc/zsfe« /a/zr ren-

ten^erec/if/s/t NacB AfoscMuss

der 5enz^sazzsfzz7c/zzzz^ f 960 war
zc/z zzzzzzzzfer6roc/zen erwerfo-

tatz'£ zzzzd Labe AHV-Be/frä^e
beza/t/L Mit 46 /a/zrezz bezrafe-

te z'c/z. Mezn Mazzzz war bereits

68/a/zrz^ zzzzd Rentner. /c/z

möchte wissen, ob In meinem
Rail das Sp/z'ffz'zz^verfa/zren zur
zlnwezzdzzrz^" gelangt. Ich habe
unfersc/7zed/z'c/ze Meinungen
daräBer^e/zörf.

Das mit der 10. AHV-Revision

eingeführte Splitting für Ver-
heiratete sieht vor, dass wäh-
rend der Ehe erworbene Ein-
kommen grundsätzlich je half-

tig auf beide Ehegatten aufge-
teilt werden. Jedoch ist fürJah-
re vor oder nach einer Ehe kein

Splitting vorzunehmen.
Nach Art. 29<r"M«> Abs. 4

Bst. a des AHV-Gesetzes kommt
zudem das Splitting nur für

Jahre, in denen kein Ehegatte
im Rentenalter steht, zur An-

wendung, denn der Teilung
und gegenseitigen Anrech-

nung unterliegen nur Ein-
kommen von Verheirateten
«aus der Zeit zwischen dem
1. Januar nach Vollendung
des 20. Altersjahres und dem
31. Dezember vor Eintritt des

Versicherungsfalles beim Ehe-

gatten, welcher zuerst renten-
berechtigt wird».

Da Ihr Mann bei der Ver-

heiratung bereits im Renten-
alter stand, werden nicht nur
Ihre vor der Verheiratung er-
worbenen Einkommen, son-
dem auch das nach der Ver-

heiratung erworbene Ein-
kommen ohne Splitting voll
Ihrer Rente zugerechnet. Zu
beachten ist, dass der Ge-

samtanspruch von Verheira-
teten auf 150% einer maxi-
malen Rente plafoniert bleibt.

Ergänzungs-
leistungen (EL)
• Meldepflicht bei Ände-

rung der persönlichen
oder wirtschaftlichen
Verhältnisse

• Rückerstattung von
Krankheitskosten

fetz beziehe eine monatliche EL

zzzr AWV. Da z'cü in nächster
Zeit efwczs arbeiten Lann, wird
sic/z meine ^finanzielle Situation
verbessern, zzzdezn bann icb mit
meinem freund zzzsaznznenzie-

/zen. Nach meiner Schätzung

dür/ten dadzzrch meine Linbizzzf-

te die Ausgaben zzm rzznd 1500
franhen übersteigen. Wie wirbt
sich dies auf meine bün/tige EL

aus? Besteht bei a/Z/alligem
Weg/ü/Z der EL dennoch eine

Mög/ichbeif zur Rücberstattuzzg
besonderer Kranbheitsbosten?

Meldepflicht
der EL-Berechtigten
Bei Änderung der für die EL-

Berechnung massgebenden
persönlichen oder Wirtschaft-
liehen Verhältnisse ist der

zuständigen EL-Stelle umge-
hend Meldung zu machen,
damit der Anspruch über-

prüft werden kann. Zwar wer-
den Änderungen, die zu
höheren EL führen können
(z.B. Mietzinserhöhung, Ab-
nähme des Erwerbseinkom-
mens usw.), relativ rasch ge-
meldet. Aber auch Änderun-

gen, die zu kleineren EL

führen könnten (z.B. Erb-

anfall, Reduktion der Mietko-
sten oder Zunahme von Er-

werbseinkommen), sind um-
gehend zu melden. Verspäte-
te Meldungen können zur
Rückforderung zuviel bezöge-
ner EL führen, was für Versi-
cherte und EL-Stellen mit
unnötigen Umtrieben ver-
bunden ist.

Es ist gut, dass Sie sich

frühzeitig über Ihre künftige
EL informieren. Ihre EL-Stelle

wird Ihnen dankbar sein,
wenn Sie die bevorstehenden
Veränderungen rechtzeitig,
d.h. etwa 1-2 Monate im vor-
aus melden.

Neuerungen der Berech-

nung der monatlichen EL
ab 1998 (3. ELG-Revision)
Die in Ihrem Brief vorgenom-
mene Berechnung enthält
alle wesentlichen Elemente,
doch kann ich verständli-
cherweise die einzelnen Be-

träge nicht überprüfen. Aller-
dings sind auch die Änderun-

gen der 3. EL-Revision auf
1998 zu beachten. Dies be-

trifft insbesondere die An-

rechnung der Mietkosten
und die Prämien der Kran-
kenversicherung für EL-Be-

rechtigte.
Für die Anrechnung der

Mietkosten ab 1998 ist fol-
gendes zu beachten:
• Der bisherige Abzug der

«Nettomiete» und der Pau-

schale für Nebenkosten
wird ab 1998 durch die
Bruttomiete einschliesslich
Nebenkosten bis hoch-
stens 12 000 Franken für
Alleinstehende und 13 800
für Ehepaare oder Personen

mit Kindern ersetzt.
• Der bisherige Selbstbehalt

für Mietkosten von 800
bzw. 1200 Franken wird
nicht mehr von den Miet-
kosten abgezogen, sondern
durch den entsprechend
tieferen «Lebensbedarf»

(bisher «Einkommensgren-
ze» genannt) von 16 290
Franken für Alleinstehende
bzw. 24 435 Franken für
Ehepaare oder Personen
mit Kindern aufgefangen.

• Wohnen mehrere Perso-

nen in einer Wohnung, so

wird der Mietzins für die

Berechnung der EL der ein-
zelnen Personen - wie bis-
her - grundsätzlich zu glei-
chen Teilen aufgeteilt.
Da die Krankenversiche-

rungsprämien in den Kanto-
nen stark voneinander abwei-

chen, ist auch eine auf die
Verhältnisse in den einzelnen
Kantonen ausgerichtete diffe-
renzierte Regelung für EL-Be-

rechtigte erforderlich. Ab
1998 gilt folgendes:
• Der Bundesrat gibt jeweils

im November die für das

folgende Jahr bei der EL-

Berechnung anwendbaren
kantonalen Durchschnitts-
prämien bekannt.

• Die Anrechnung der Prämi-
en geschieht durch entspre-
chende Erhöhung des ga-
rantierten «Lebensbedarfs»,

was einer Erhöhung der bis-

herigen «Einkommens-

grenze» gleichkommt.

Weihnachten
im Ländli
Wir laden Sie ein, die
Weihnachtsfeiertage
nicht einsam, sondern
in der Geborgenheit
unseres christlich
geführten Hauses zu
verbringen.

Ein reichhaltiges musikalisches und gottesdienstliches
Angebot in weihnachtlicher Stimmung erwartet Sie.
Lassen Sie sich von uns verwöhnen und erleben Sie
Gemeinschaft mit Menschen, die Zeit haben.

Auskunft und Reservationen: Telefon 041/754 91 11

Kur- und Ferienhaus Ländli, 6315 Oberägeri
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• Die Auszahlung der «Prä-

mienverbilligung» erfolgt
grundsätzlich gemeinsam
mit der monatlichen EL-

Zahlung. Versicherten, die
den um die kantonale
Krankenversicherungsprä-
mie erhöhten Lebensbe-
darf nicht überschreiten,
wird mindestens die volle
kantonale Durchschnitt-
sprämie des Wohnkantons
vergütet.

Vergütung von Krankheits-
und Behinderungskosten
ab 1998
Mit der 3. ELG-Revision wur-
de die Vergütung von Krank-
heits- und Behinderungs-
kosten über die EL in Anleh-

nung an das Krankenversi-
cherungsgesetz neu geregelt.
Grundsätzlich können über
die EL Kosten vergütet wer-
den für
• Zahnbehandlung,
• Hilfe, Pflege und Betreu-

ung zu Hause sowie in Ta-

gesstrukturen,
• Diät,
• Transporte zur nächstgele-

genen Behandlungsstelle,
• Hilfsmittel und
• Kostenbeteiligung der obli-

gatorischen Krankenversi-

cherung (Franchise und
Selbstbehalt)

soweit dafür keine andere

Versicherung aufkommen
muss.

Eine Vergütung von Krank-
heits- und Behinderungs-
kosten ist unabhängig vom
Anspruch auf monatliche EL

möglich, allerdings nur so-

weit als bei Anrechnung die-

ser Kosten der garantierte
Lebensbedarf samt Durch-
schnittsprämie für Kranken-
Versicherung unterschritten
würde. Die Vergütung ist in
jedem Fall bei der EL-Stelle
des Wohnkantons geltend zu
machen.

Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass

• Ihre Schätzung einen rela-

tiv geringen Einnahmen-

überschuss ergibt und ab

1998 auch die Änderungen
der 3. EL-Revision zu
berücksichtigen sind, so
dass sich Ihr Anspruch
aufgrund Ihrer Angaben
nicht verbindlich beurtei-
len lässt;

Ihr EL-Anspruch wegen der
bevorstehenden Verände-

rungen sich jedoch reduzie-
ren oder wegfallen könnte,
weshalb Sie die Änderungen
rechtzeitig der EL-Stelle
melden sollten, um allfälli-
ge unliebsame Rückforde-

rungen zu vermeiden;
die Vergütung besonderer
Krankheits- oder Behinde-
rungskosten, insbesondere
auch von Zahnarztkosten
sowie Selbstbehalt und
Franchisen der Krankenver-
Sicherung, unabhängig
vom Anspruch auf monatli-
che EL bei der EL-Stelle des

Wohnortes geltend ge-
macht werden kann.

Dr. i«r. Rudolf 7aor

Recht
Erbvorbezug oder
Darlehen?

Wir üaöe« einer« unserer Kin-
der vor einigen /aüren für einen

Hauskauf einen Betrag als £rö-
vorfcezug und einen weiteren als

Darlehen gegeben, vorläufig oB-

ne Zins- und Rückzaidpficüt.
Tür die Erstellung wurde /edocü
der anzurechnende (vergünstig-
te) Zins-Höchstsatz vereinhart.

Tür ein zweites Kind steht nun
ein analoger Ball hevor. Nun ha-
he ich einmal gehört, dass für
solche Erhvorhezüge und/oder
Darlehen hei Nachkommen die

Anrechnung von Zinsen - auch

hei der künftigen Erhfeiiung -
nicht üblich sei, das heisst, nur
die Kapitalbetröge unter die

Ausgleichspflicht fallen sollen.

Ist dem so? Wird damit ohne

Ein Embru Pflegebett macht es möglich
Ob krank, betagt, behindert oder rekonvaleszent, Sie

bleiben zu Hause und geniessen so lange wie möglich
Ihre Selbständigkeit.

Bequem
Im Embru Pflegebett liegen Sie nicht nur richtig, Sie

sitzen auch über länger Zeit bequem, ändern Ihre

Position auf Knopfdruck, und stehen mühelos auf.
Für die Pflegenden wird die tägliche Arbeit durch die
verstellbare Höhe wesentlich leichter.

Wohnlich
Gemütlich, modern, hell, dunkel, schlicht oder Chic? -
Das Pflegebett passt sich Ihrer Wohnung an, in Form,
Farbe und Ausstattung.

Praktisch
Natürlich bringen wir Ihnen Ihr Bett nach Hause,
montieren es fachgerecht und zeigen Ihnen, wie alles

funktioniert.

Bezahlbar
Wenn Sie kein Pflegebett kaufen möchten, können Sie

es jederzeit mieten. Wir informieren Sie gerne über die

Möglichkeiten der Finanzierung durch IV oder
Krankenkasse: Fragen Sie uns, wir wissen Bescheid!

Embru-Werke
Spitex-Beratung
8630 Rüti
Tel. 055/251 12 55
Fax 055/251 19 49

Offizieller Vertragspartner von IV und Krankenkassen

SPITEX
Pflegebetten und Hilfsmittel

Ich will mehr über Ihr Spitex-Programm wissen.

Schicken Sie mir Unterlagen über:
Pflegebetten Gesundheitsmatratzen
Möbel Bettinhalte Rehabilitationsmittel

Ich erwarte Ihren Anruf, um einen Termin für eine Beratung
bei mir zu Hause zu vereinbaren.

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon
Spr
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